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I. 	Sachverhalt und Prozessgeschichte  

1. Die  et al.  (fortan: Beschwerdeführende) sind als Leistungserbringer im Be-

reich  der  institutionellen Sozialhilfe im Sinne  von Art. 58  SHG1  im Kanton Bern tätig (insbesondere  

in den  Tätigkeitsbereichen «Wohnen», «Werkstatt» und «Sonderschule»). Als solche erhalten sie 

nach  Art. 74 if.  SHG vom Kanton Bern Abgeltungen für  die von  ihnen erbrachten Leistungen.  Die  

zu erbringenden Leistungen und  die  Abgeltungen  (in  Form  von  Leistungspreisen  pro  Einheit) wer-

den, gestützt auf  Art. 60  Abs.  2  Bst.  a  bzw.  Art. 74  Abs.  2  SHG, jährlich  in  Leistungsverträgen zwi-

schen dem Alters- und Behindertenamt  des  Kantons Bern (ALBA; fortan Vorinstanz) und  den  Be-

schwerdeführenden vereinbart.  

2. Für das Jahr  2018  hat  die  Vorinstanz eine im Vergleich zu  den  Vorjahren veränderte 

Bemessungsmethode zur Festsetzung  der  Leistungspreise  pro  abzugeltende Einheit angewendet. 

Diese sah vor, dass bei  den  Leistungserbringern vorhandene «Eigenmittel» bei  der  Festsetzung  

der  Staatsbeiträge bzw.  der  Leistungspreise berücksichtigt wurden.-Die  Methode für  die  Bemes-

sung  der  Beiträge  pro 2018  führte dazu, dass Leistungserbringer mit erheblichen Eigenmitteln 

tiefere Abgeltungen erhielten als Leistungserbringer mit geringen Eigenmitteln. Mit diesem Vorge-

hen zeigten sich mehrere Leistungserbringer nicht einverstanden und ersuchten deshalb um zu-

sätzliche, über  die  vereinbarten Leistungspreise hinausgehende, Staatsbeiträge für das Jahr  

2018. Die  Vorinstanz und — auf Beschwerde hin —  die  Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-

rektion (GSI) wiesen  die  Anträge um zusätzliche Staatsbeiträge ab.  Die  Leistungspreisfestsetzung 

für das Jahr  2018  ist derzeit Gegenstand zweier Verfahren vor dem Verwaltungsgericht  des  Kan-

tons Bern.2  

3. Zwischen dem  17.  September und dem  21.  Dezember  2018  ersuchten  die 10  Beschwer-

deführenden, je einzeln, bei  der  Vorinstanz um einen Betriebsbeitrag für das Jahr  2019. In der  

Folge konnten sich  die  Beschwerdeführenden und  die  Vorinstanz, wie bereits im Vorjahr, nicht 

über  die  Höhe  der  Abgeltungen  pro  Leistungspreiseinheit für das Jahr  2019  einigen.  Die  Be-

schwerdeführenden waren bzw. sind  der  Ansicht, dass  die  für das Jahr  2019  angewendete Be-

messungsmethode zu nicht gerechtfertigten Kürzungen  der  Leistungspreise führe.3  Dies  bestritt  

die  Vorinstanz mit Hinweis darauf, dass  die  Leistungspreise  pro  Einheit im Vergleich zum Jahr  

2018  nicht tiefer angesetzt wurden. Auf  die  unterschiedlichen Auffassungen  der  Beschwerdefüh-

renden und  der  Vorinstanz zur Bemessungsmethode für das Jahr  2019  ist  in den  Erwägungen  (II.)  

im Detail einzugehen.  

1  Gesetz vom  11.  Juni  2001  über  die  öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG  860.1) 
2  Verfahren Nr.  100.2020.314  bzw. Nr.  100.2020.320 
3  Vgl. Stellungnahme vom  22.  August  2019, Ziff.  IIA.,  S. 2 
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9. Das Rechtsamt, welches  die  Beschwerdeverfahren für  die  GSI leitet,6  holte  die  Vorakten 

ein und führte  den  Schriftenwechsel durch. Auf eine Sistierung  des  Verfahrens wurde nach Kennt-

nisnahme  der  Stellungnahme  der  Vorinstanz und  der  Stellungnahme  der  Beschwerdeführenden, 

jeweils vom  11.  Dezember  2019,  ebenso verzichtet wie auf eine Vereinigung  des  vorliegenden 

Verfahrens mit dem damals noch bei  der GS!  hängigen Beschwerdeverfahren 2019.GEF.283 be-

treffend  die  Staatsbeiträge für das Jahr  20187. 

10. Die  Vorinstanz beantragte  in  ihrer Beschwerdevernehmlassung vom  14.  Februar  2020 

die  Abweisung  der  Beschwerde. 

Auf  die  Rechtsschriften und Akten wird, soweit für  den  Entscheid wesentlich,  in den  nachfolgenden 

Erwägungen eingegangen. 

Erwägungen  

1. 	Sachurteilsvoraussetzungen 

	

1.1 	Angefochten sind  die  Verfügungen  der  Vorinstanz vom  31.  Oktober  2019.  Diese Verfügun- 

gen sind gemäss  Art. 62  Abs.  1  Bst.  a  VRPG8  bei  der  GSI als  der in der  Sache zuständigen Direktion 

anfechtbar (vgl. auch  Art. 10  SHG und  Art. 28  StBG9). Somit ist  die  GSI zur Beurteilung  der  Be-

schwerde vom  29.  November  2019  zuständig.  

	

1.2 	Über  die  Ablehnung (zusätzlicher) Staatsbeiträge ist durch Verfügung zu entscheiden  (Art. 9  

Abs.  2  StBG), auch wenn  die  Gewährung  von  Beiträgen  an die  Beschwerdeführenden grundsätzlich 

durch einen Leistungsvertrag erfolgt.19  Die  Vorinstanz hat über  den  strittigen Anteil  der  Abgeltungen 

für  die  Leistungserbringung im Bereich  der  institutionellen Sozialhilfe demnach zu Recht auf dem Ver-

fügungsweg entschieden.  Der  strittige Anspruch kann  von den  Beschwerdeführenden durch Be-

schwerde gemäss  Art. 60  Abs.  1  Bst.  a  VRPG geltend gemacht werden.  

	

1.3 	Die  Beschwerdeführenden sind als Adressaten  der  Verfügungen vom  31.  Oktober  2019  zur 

Anfechtung  der  sie betreffenden Verfügung, mit  der  ihr Gesuch um zusätzliche Staatsbeiträge abge-

wiesen wurde, befugt  (Art. 65  Abs.  1  VRPG). Zu beachten ist freilich, dass  die  Beschwerdeführenden 

nur (je) für sich selbst Rechte geltend machen können, nicht aber für andere Beschwerdeführende. 

Zur Befugnis mehrerer Personen,  in  einem Verfahren gemeinsam (eigene) Rechte geltend zu machen  

6  Art. 10 der  Verordnung vom  29.  November  2000  über  die Organisation  und  die  Aufgaben  der  Gesundheits-, Sozial-
und Integrationsdirektion (Organisationsverordnung GSI, OrV GSI; BSG  152.221.121) 
7  Dieses wurde mit Entscheid vom  9.  Juli  2020  abgeschlossen.  Die  dagegen erhobenen Beschwerden werden vom 
Verwaltungsgericht  in den  Verfahren Nr.  100.2020.314  sowie Nr.  100.2020.320  behandelt 

Gesetz vom  23. Mai 1989  über  die  Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG  155.21) 
9  Staatsbeitragsgesetz vom  16.  September  1992  (StBG; BSG  641.1) 
19  BVR  2013 S. 227,  E.  4,  mit Bemerkungen  von Bernhard  Rütsche,  S. 238  ff.; Urteil  des  Verwaltungsgerichts  des  Kan- 
tons Bern Nr.  100.2016.339  vom  7.  November  2018,  E.  1.2 
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oder zu verteidigen, verweist  Art. 13  VRPG auf  die  Vorschriften  der  ZP011,  die  sinngemäss zur An-

wendung gelangen. Im vorliegenden Fall treten  die  Beschwerdeführenden als einfache Streitgenos-

senschaft im Sinne  von Art. 71  ZPO i.V.m.  Art. 13  VRPG auf. Eine einfache Streitgenossenschaft ist 

zulässig, wenn Rechte und Pflichten beurteilt werden,  die  auf gleichartigen Tatsachen oder Rechts-

gründen beruhen  (Art. 71  Abs.  1  ZPO).  Die  Beschwerdeführenden machen geltend, dass  die in den  

Leistungsverträgen  pro 2019  festgesetzten Leistungspreise  pro  abzugeltende Einheit auf einer unzu-

lässigen Bemessungsmethode basieren. Dementsprechend verlangen sie zusätzliche, über  die  ver-

traglich vereinbarten Abgeltungen hinausgehende Staatsbeiträge  (in  Form  von  höheren Leistungsprei-

sen  pro  abzugeltende Einheit).12  Die  geltend gemachten Ansprüche auf zusätzliche Staatsbeiträge 

beruhen demnach auf identischen Rechtsgründen (Anspruch auf Beiträge für Leistungserbringer  der  

institutionellen Sozialhilfe) und auf gleichartigen Tatsachen (Bemessungsmethode  der  Abgeltungen 

für das Jahr  2019). Die  Beschwerdeführenden konnten sich demnach als einfache Streitgenossen-

schaft konstituieren.  

1.4 	Der  unterzeichnende Anwalt ist gehörig bevollmächtigt.  

1.5 	Auf  die  gemäss  Art. 67  VRPG form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutre- 

ten.  

1.6 	Soweit  die  Beschwerdeführenden ihre Stellungnahme vom  22.  August  2019  im Rahmen  des  

vorinstanzlichen Verwaltungsverfahrens «zum integralen Bestandteil»  der  Beschwerde vom  29.  No-

vember  2019  «erklären»13, genügt  dies  dem Begründungserfordernis  von Art. 32  Abs.  2  VRPG nicht.  

Die  Begründung  der  Rechtsbegehren muss vielmehr  in der  Rechtsschrift selbst enthalten sein. Somit 

ist im vorliegenden Entscheid weder auf  die  Vorbringen gemäss  der  Stellungnahme vom  22.  Au-

gust  2019  einzugehen, noch auf  die  «bekannten Argumente», welche «bisher im Verwaltungs- und 

Beschwerdeverfahren bezüglich  der  Leistungsverträge / Leistungspreiskürzungen  der  Gesuchstelle-

rinnen für das Jahr  2018»14  vorgebracht wurden.  

1.7 	Die  GSI prüft, ob  die  Vorinstanz  von  einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung  des  

Sachverhalts ausgegangen ist, ob sie Recht verletzt hat (einschliesslich allfälliger Rechtsfehler bei  der  

Ausübung  des  Ermessens) und ob  die  angefochtene Verfügung unangemessen ist  (Art. 66  VRPG).  

Der  GSI steht somit volle Kognition zu.  

11  Schweizerische Zivilprozessordnung vom  19.  Dezember  2008  (Zivilprozessordnung, ZPO;  SR 272) 
12  Beschwerde vom  29.  November  2019, Ziff. I., S. 2 
13  Beschwerde vom  29.  November  2019, Ziff. 111.1., S.4 
14  Stellungnahme vom  22.  August  2019, Ziff.  II.B.,  S. 3 
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werden Rechte und Pflichten begründet, geändert oder aufgehoben noch  der  Bestand,  der  Nichtbe-

stand oder  der  Umfang  von  Rechten und Pflichten festgestellt.17  Eine Leistungskürzung würde recht-

lich vorliegen, wenn mit  den  Verfügungen vom  31.  Oktober  2019  bereits zugesicherte bzw. vertraglich 

festgelegte Staatsbeiträge  an die  Beschwerdeführenden gekürzt worden wären.  Dies  ist nicht  der  Fall.  

2.4 	Nicht Gegenstand  des  vorliegenden Beschwerdeverfahrens sind im Übrigen Ansprüche, wel- 

che  die  Beschwerdeführenden aus  den  Leistungsvereinbarungen mit  der  Vorinstanz geltend machen. 

Möchten  die  Beschwerdeführenden vertragliche Ansprüche durchsetzen, steht ihnen  der  Klageweg 

offen  (Art. 87  Bst.  b  VRPG).18  

3. 	Rechtsgrundlagen für  die  Beitragsbemessung  

3.1 	Die  Beschwerdeführenden erbringen Leistungen  der  institutionellen Sozialhilfe nach  Art. 58  

Abs.  1  i.V.m.  Art. 2  SHG.  Die  institutionellen Leistungsangebote umfassen ambulante, teilstationäre 

und stationäre Leistungen  in den  Wirkungsbereichen «finanzielle Existenzsicherung», «persönliche 

Autonomie», «berufliche und soziale Integration» sowie «Lebensbedingungen».  Die  GSI stellt im Rah-

men  der  verfügbaren Mittel und  der  strategischen Vorgaben  des  Regierungsrates  die  erforderlichen 

Leistungsangebote  der  institutionellen Sozialhilfe bereit  (Art. 60  Abs.  1  SHG). Dazu gehören  die  erfor-

derlichen Angebote für erwachsene Menschen mit einem behinderungs- oder altersbedingten Pflege-

und Betreuungsbedarf  (Art. 67  Abs.  1  SHG) wie namentlich  die  Leistungen  von  Wohn- und Pflegehei-

men, geschützten Werkstätten und  von  Beschäftigungs- und Tagesstätten  (Art. 67  Abs.  2  Bst.  b,  d  

und  e  SHG).  

3.2 	Zwecks Bereitstellung  der  Leistungsangebote schliesst  die  Vorinstanz mit Leistungserbrin- 

gern Leistungsverträge ab  (Art. 60  Abs.  2  Bst.  a  SHG i.V.m.  Art. 11  Abs.  2  Bst.  e  OrV GSI).  Die von 

den  Leistungserbringern im Rahmen eines Leistungsvertrages oder Leistungsauftrages erbrachten 

Leistungen  der  institutionellen Sozialhilfe werden vom Kanton oder  von den  Gemeinden mit Beiträgen  

an die  Leistungserbringer oder  an die  Leistungsempfänger abgegolten  (Art. 74  Abs.  1  i.V.m.  Art. 76  

Abs.  1  SHG und  Art. 25  Abs.  1  SHV19). Bei  den  Beiträgen  des  Kantons  an die  Leistungserbringer,  die  

im Auftrag  der  GSI Leistungen anbieten und erbringen, handelt  es  sich um Staatsbeiträge (vgl.  Art. 3  

Abs.  1  und  3  StBG), weshalb das StBG grundsätzlich anwendbar ist  (Art. 2  Abs.  1  StBG und  Art. 25  

Abs.  2  SHV). Das StBG stellt  den  «Allgemeinen Teil»  des  gesamten kantonalen Staatsbeitragsrechts 

dar und vereinheitlicht das  in den  diversen Spezialgesetzen geregelte Staatsbeitragsrecht durch all- 

17  Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,  4.  Auflage, Bern  2014,  §  27  Rz.  65, S. 259 
18  Siehe auch Coullery/Meyer, Gesundheits- und Sozialhilferecht,  in:  Müller/Feller (Hrsg.), Bernisches Verwaltungs- 
recht,  2.  Aufl., Bern  2013, 12.  Kapitel, Rz.  160, S. 740 
18  Verordnung vom  24.  Oktober  2001  über  die  öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung, SHV; BSG  860.111) 
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es  sich somit um Anspruchssubventionen.24  Weder das SHG noch  die  SHV sehen für  die  vorliegend 

strittigen Abgeltungen aber gesetzlich definierte Normkosten vor. Wird  die  Höhe  der  Abgeltungen ge-

setzlich nicht vorgeschrieben, liegt  es  grundsätzlich  an den  Parteien,  die  Normkosten  in der  Leistungs-

vereinbarung —  es  handelt sich um einen öffentlich-rechtlichen Vertrag — konsensual festzulegen.  Dies  

wiederum bedeutet, dass  der  Vorinstanz ein Ermessens- und Beurteilungsspielraum hinsichtlich  der  

Leistungsabgeltung im Einzelnen zusteht: Sie kann unter anderem  den  Umfang und  die  Qualität  der  

zu erbringenden Leistungen bestimmen und festlegen, mit welchen sachlichen und personellen Mitteln  

die  übertragenen Aufgaben zu erfüllen sind.  Der  Leistungserbringer hat seinerseits  die  Möglichkeit,  

den  Abschluss  der  Leistungsvereinbarung mit  der  Vorinstanz zu verweigern, wenn er mit  der  angebo-

tenen Leistungsabgeltung nicht einverstanden ist.  Die  Handlungsform  des  öffentlich-rechtlichen Ver-

trages erscheint  per se  nur dann sinnvoll, wenn auch  der  Nichtabschluss  des  Vertrages eine mögliche  

Alternative  darstellt.  Es  ist indessen nicht zu verkennen, dass  die  Verweigerung  des  Vertragsabschlus-

ses durch  den  Leistungserbringer im Regelfall eine bloss theoretische Möglichkeit darstellt. Ohne Leis-

tungsauftrag  der  GSI sind  die  Leistungserbringer  der  institutionellen Sozialhilfe meist gezwungen, ihre 

Tätigkeit einzustellen oder sich auf andere Leistungsbereiche auszurichten.  

3.6 	Nach dem Geschriebenen haben  die  Beschwerdeführenden zwar einen Anspruch auf Abgel- 

tung  der  erbrachten Leistungen, nicht aber Anspruch auf Abgeltungen  in  einer bestimmten Höhe.  Die  

Höhe  der  Abgeltung richtet sich insbesondere nach  den  verfügbaren Mitteln und  den  strategischen 

Vorgaben  des  Regierungsrates  (Art. 60  Abs.  1  SHG).  Die  Bemessung  der  Abgeltungen  (in  casu  der  

Leistungspreise  pro  abzugeltende Einheit) muss aber nach  den  formell- und materiell-rechtlichen Vor-

gaben sowie unter Einhaltung  des  gesetzlichen Ermessens- und Beurteilungsspielraumes erfolgen.  

Dies  ist im Folgenden zu prüfen.  

4. 	Rechtliches Gehör  

4.1 	Die  Beschwerdeführenden rügen zunächst eine Verletzung  des  Anspruchs auf rechtliches 

Gehör nach  Art. 29  Abs.  2  BV25. Sie machen geltend,  die  Vorinstanz sei ihrer Begründungspflicht bei  

den  angefochtenen Verfügungen nicht nachgekommen.26  Soweit  die  Vorinstanz ihrem Vorgehen über-

haupt eine Berechnungsmethode zugrunde lege, habe sie diese nicht  in  transparenter Weise darge-

legt.  Die  pauschalen Ausführungen  der  Vorinstanz würden  es in  keiner Weise erlauben, ihr Vorgehen 

und ihre Berechnungsweise nachzuvollziehen. Insbesondere ergebe sich aus  der  Begründung nicht, 

wie  die  «Leistungspreiskürzungen» konkret berechnet worden seien.  Es  sei nicht erkennbar, mit wel-

chen Auswirkungen auf  die  Leistungspreise  die  Vorinstanz das «Rücklagenkapital» bzw.  die  Höhe  von  

«Schwankungsfonds» berücksichtigt habe und wie dabei  der  geltend gemachte Ermessensspielraum  

24  So auch Urteil  des  Verwaltungsgerichts  des  Kantons Bern Nr.  100.2016.339  vom  7.  November  2018,  E.  2.2.2 
25  Bundesverfassung  der  Schweizerischen Eidgenossenschaft vom  18.  April  1999  (BV;  SR 101) 
26  Beschwerde vom  29.  November  2019, Ziff. 111.3., S. 4  ff.  
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Entscheid  

1. Die  Beschwerde vom  29.  November  2019  wird abgewiesen.  

2. Die  Verfahrenskosten, festgesetzt auf CHF  1200.00,  werden  den  Beschwerdeführenden 

unter Solidarhaftung zur Bezahlung auferlegt. 

Eine separate Zahlungseinladung folgt, sobald dieser Entscheid  in  Rechtskraft erwach-

sen ist.  

3. Parteikosten werden keine gesprochen.  

IV. 	Eröffnung 

— Beschwerdeführende,  per  Einschreiben 

— Vorinstanz,  per  Kurier 

Gesundheits- oziai- t4nd 
Integrati sdirektion  

Pie Alain Schnegg 
gierungspräsident  

Rechtsmittelbelehrung 
Dieser Entscheid kann innert  30  Tagen seit seiner Eröffnung mit schriftlicher und begründeter Beschwerde beim Ver-
waltungsgericht  des  Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse  12, 3011  Bern, angefochten wer-
den.  Die  Verwaltungsgerichtsbeschwerde,  die  mindestens  in  zwei Exemplaren einzureichen ist, muss einen Antrag,  die  
Angabe  von  Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten;  der  angefochtene Ent-
scheid und greifbare Beweismittel sind beizulegen.  
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